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Liebe Leserinnen und Leser,

beim Schreiben dieses Vorwortes zu unserer Kanzleizeitung Steuern & 
Trends hat gerade der nunmehr vierte Lockdown begonnen. Wir alle sind ob 
der gegenwärtigen Entwicklung bedrückt und verunsichert. Viele unserer 
Klienten stehen wiederum vor sehr großen wirtschaftlichen Herausfor-
derungen, die Hoffnung auf einen stabilen Winter hat sich in kurzer Zeit 
zerschlagen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle sagen, dass wir uns immer 
bestmöglich um Ihre Fragen und Anliegen kümmern werden, um Sie in 
wirtschaftlichen Belangen in dieser Zeit optimal zu begleiten.

Mit unserer periodischen Zeitschrift Steuern & Trends versuchen wir 
gerade jetzt, einen kleinen Anker der Kontinuität bzw. des Gewohnten 
zu setzen. Erfahren Sie in dieser Ausgabe, was sich alles bei uns in der 
Firma getan hat. Wir dürfen zu Geburtstagen, Hochzeiten, Geburten 
und bestandenen Prüfungen gratulieren. Auch dürfen wir wieder 
einige neue Kollegen vorstellen. 

Ganz besonders stolz sind wir auf unseren Kollegen Herrn Stb. Prof. Dr. 
Peter Pülzl LL.M., welchem von unserem Herrn Bundespräsidenten der 
Berufstitel Professor verliehen wurde – Peter, herzlichen Glückwunsch 
von uns allen!

Daneben finden Sie natürlich wieder viele fachliche Beiträge – über alle 
aktuellen Informationen bezüglich der Corona Hilfsmaßnahmen dürfen 
wir auf unsere Webseite: www.fritzenwallner-gandler.at verweisen – 
das gedruckte Wort kann in dieser Zeit mit der Entwicklung 
nicht mehr mithalten.

Gerade in diesen sehr herausfordernden Zeiten wünschen wir alle 
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie 
und für das neue Jahr 2022 alles Gute! 

STB MAG. JULIAN HOLLEIS

Editorial 

Mag. Thomas Fritzenwallner
Steuerberater, Geschäftsführer

Hermann Gandler
Steuerberater

Mag. Bernd Maier
Steuerberater - Kooperationspartner
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Marco Altenberger und Florian Schwab befinden sich als Berufsanwärter aktuell in der 
Ausbildung zum Steuerberater. In diesem Jahr haben die beiden begonnen, die ersten 
Prüfungen an der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu absolvieren, um 
später als Steuerberater unser Team zu verstärken. Nachfolgend ein Erfahrungsbericht 
über die Ausbildung. 

Die Steuerberaterprüfungen zählen zu den schwers-
ten Prüfungen in Österreich, die es zu absolvieren 
gilt um eine Berufsfähigkeit zu erlangen. Insgesamt 
besteht die Ausbildung zum Steuerberater aus fünf 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Hierbei 
wird das komplette Stoffgebiet abgedeckt, welches 
man für die Arbeit als Steuerberater benötigt. Dies 
beinhaltetet die Module Rechtslehre, Betriebs-
wirtschaftslehre, Rechnungslegung, Abgabenrecht 
sowie Berufsrecht. Um überhaupt für die Prüfungen 
zugelassen zu werden, bedarf es die Absolvierung 
eines facheinschlägigen Hochschulstudiums (Rechts-
wissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre) sowie 
mindestens 18 Monate Berufspraxis. Eine schriftliche 
Prüfung dauert im Schnitt 3,5 Stunden, die Durchfall-
quote beträgt oftmals über 50 % pro Prüfung.  

Als Vorbereitung zu den Klausuren werden in der 
Freizeit Kurse an der Akademie der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer absolviert. Um sich optimal auf 
die Prüfung vorzubereiten, wird neben der laufenden 
Prüfungsvorbereitung auch ein Urlaub von rund zwei 
Wochen in Anspruch genommen, in denen man mit 

Hilfe der Unterlagen aus den Kursen sowie mit  
Musterklausuren versucht den Stoff zu verinner-
lichen. In dieser intensiven Lernphase sitzt man 
Tag und Nacht am Schreibtisch, dies ist natürlich oft 
stressig und zerrt an den Nerven, daher möchten wir 
uns an dieser Stelle bei unseren Familien bedanken, 
die in der Vergangenheit sehr viel Geduld mit uns 
in dieser Phase gezeigt haben. 

Da die gesamten Prüfungen nebenberuflich absolviert 
werden und ca. zwei Jahre in Anspruch nehmen, 
gibt es natürlich wenig Zeit für Erholungsurlaube. 
Die Motivation um das ganze Programm zu absol-
vieren ziehen wir aus dem Wissen, dass wir danach 
optimal für die Betreuung unserer Klienten vorbe-
reitet sind. Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich 
und erfüllend, weshalb wir den Lernstress in Kauf 
nehmen. Ein großes Dankeschön gilt daher auch 
unserer Geschäftsführung, die uns auf diesem Weg 
bestmöglich unterstützt. 

MARCO ALTENBERGER, BA 
UND FLORIAN SCHWAB, BA MBA

UNSERE AUSBILDUNG ZUM STEUERBERATER 
EIN ERFAHRUNGSBERICHT VON MARCO UND FLORIAN 

Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbelastung bei jedem sehr groß. Vieles muss unbedingt noch vor 
dem 31.12. erledigt werden (für Bilanzierende gilt dies meist, wenn sich das Wirtschaftsjahr mit dem  
Kalenderjahr deckt). Trotzdem sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, um seine Steuersituation  
nochmals zu überdenken. 

Neben den in unserer steuern & trends angeführten Steuertipps ist zu beachten, dass die Bundesregierung 
eine Steuerreform vorgestellt hat. Die entsprechenden gesetzlichen Änderungen lagen aber bei Drucklegung 
dieser Steuernews noch nicht vor. Wir werden in den kommenden Ausgaben darüber berichten. 

STEUERSPARTIPP ZUM JAHRESENDE!



steuern und trends 5

JULIA INNERHOFER
Personalverrechnung
im Team seit Juni 2021

ELISABETH 
BONEMAIER 
Buchhaltung
im Team seit August 2021

ANITA HOFER
Buchhaltung

im Team seit Juni 2021

RENATE KOGLER 
Buchhaltung, Bilanzierung 

im Team seit Juni 2021

PATRIK GRANDER  
Empfang, Sekretariat 

im Team seit September 2021

DANIEL HOLLEIS 
Buchhaltung
im Team seit September 2021

NEU IM TEAM

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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Der dreiteilige Beitrag zum Tourismusbeitrag und den Nächtigungsabgaben im Bundes-
land Salzburg hat sich in der letzten Ausgabe von steuern & trends (Nr 101 vom April 2021) 
einleitend mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen der Erhebung von Fremdenver-
kehrsabgaben beschäftigt und deren grundlegende Charakteristika skizziert (Teil 1). In 
diesem Heft wird nunmehr der Salzburger Verbands- und Tourismusbeitrag dargestellt 
(Teil 2), ehe in der nächsten Ausgabe als abschließender Teil der Trilogie die Salzburger 
Nächtigungsabgaben (Ortstaxe und Ferienwohnungsabgabe) besprochen werden.

Der Verbands- und Tourismusbeitrag 
nach dem Salzburger Tourismusgesetz 

1. Besteuerungsgegenstand 
Um den Tourismus in einer Region zu fördern, be-
darf es diverser Maßnahmen wie z.B. der Schaffung 
touristischer Infrastruktur, Werbung etc, die insbe-
sondere von den Tourismusverbänden durchgeführt 
werden. Es ist demnach nach der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes sachlich zu rechtferti-
gen, wenn die Nutznießer aus dem Tourismus auch 
einen entsprechenden Beitrag leisten.  

Besteuerungsgegenstand ist nach ständiger Recht-
sprechung der Höchstgerichte der unmittelbare 
oder mittelbare wirtschaftliche Nutzen, den 
unternehmerisch erwerbstätige Personen aus dem 
Aufenthalt von Gästen in Salzburg ziehen.1

 
Nach Ansicht der Höchstgerichte spiegelt sich das 
Ausmaß der tatsächlich aus dem Fremdenverkehr 
gezogenen Vorteile am ehesten in der Umsatzhö-
he wider. Die ansässigen Unternehmen, die vom 
regionalen Tourismus profitieren, sollen dafür also 
einen umsatzabhängigen Beitrag entrichten. Um 
den speziellen Tourismusnutzen gezielt abzubil-

den, dürfen Verbands- und Tourismusbeiträge 
allerdings nur auf Basis von Umsätzen erhoben 
werden, die im betreffenden Fremdenverkehrs-
gebiet erzielt werden. Umsätze, die außerhalb die-
ses Gebietes, etwa aus einem anderen Bundesland 
herrühren, sind folglich außer Acht zu lassen (siehe 
dazu im Detail unter „Bemessungsgrundlage“). 
 
Da die Verbands- und Tourismusbeiträge kraft 
Gesetzes keiner Gebietskörperschaft, sondern den 
Tourismusverbänden bzw dem Tourismusförde-
rungsfonds zustehen, handelt es sich nicht um 
Abgaben im finanzverfassungsrechtlichen Sinn.2 

2. Bemessungsgrundlage 
Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich die Summe 
der im zweitvorangegangenen Jahr im Bundesland 
Salzburg erzielten Umsätze.3 Aus umsatzsteuerli-
cher Sicht nicht steuerbare Umsätze sind nicht 
Teil dieser Umsätze und damit nicht in die Bei-
tragsgrundlage einzubeziehen. 
 
Weiters sind auch die nach dem Umsatzsteuer-
gesetz steuerbefreiten Umsätze grundsätzlich 
nicht Bestandteil der Beitragsgrundlage.4 Aller-
dings bestehen hier etliche Gegenausnahmen: So 

TOURISMUSBEITRAG UND NÄCHTIGUNGSABGABE 
IM BUNDESLAND SALZBURG 

1 Konkret heißt es in § 2 des Salzburger Tourismusgesetzes: „Die Unternehmer im 
Gebiet des Tourismusverbandes sind seine Pflichtmitglieder. Unternehmer im Sinn 
dieses Gesetzes sind die am Tourismus unmittelbar oder mittelbar interessierten 
… Personen …, die im Land Salzburg eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit … 
selbständig ausüben und zu diesem Zweck in einer Gemeinde des Landes einen Sitz 
oder eine Betriebsstätte … haben.“ Die Einschränkung der Pflichtmitgliedschaft auf 
Unternehmerinnen und Unternehmer ist nach der Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes aus Sicht des Gleichheitssatzes unbedenklich. 

2 Konkret heißt es in § 42 des Salzburger Tourismusgesetzes: „Von der Summe der 
eingegangenen Beiträge (Beitragsaufkommen) stehen dem jeweiligen Tourismus-
verband 90 % und dem Tourismusförderungsfonds 10 % zu.“ Lediglich 6,5 % dieses 
Beitragsaufkommens bleiben als Einhebungsaufwand beim Land Salzburg. In § 43 
des Salzburger Tourismusgesetzes wird weiters festgelegt, dass die Tourismusbei-

träge in Gemeinden, in denen kein Tourismusverband besteht, dem Tourismusförde-
rungsfonds anzuweisen sind. Zur vergleichbaren Rechtslage in Tirol siehe Pülzl et 
al, Tiroler Tourismusgesetz – Kommentar zum Beitragsrecht (2020), Einführung zum 
Beitragsrecht, Rz 8.

3 Konkret heißt es in § 35 des Salzburger Tourismusgesetzes: „Der beitragspflichtige 
Umsatz ist, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, die Summe der im 
zweitvorangegangenen Jahr erzielten steuerbaren Umsätze im Sinn des § 1 Abs 1 Z 
1 und 2 UStG 1994 sowie die Umsätze aus Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs 1a 
UStG 1994.“ Weicht das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab, sind grundsätzlich die 
im zweitvorangegangenen Wirtschaftsjahr erzielten Umsätze heranzuziehen. Zur 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage bei Aufnahme und Enden einer beitragspflich-
tigen Tätigkeit sehen die §§ 37 und 37a des Salzburger Tourismusgesetzes spezielle 
(zeitliche) Regelungen vor. 
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werden z.B. die steuerfreien Umsätze von Banken, 
Versicherungen, Freiberufl ern und Geschäfts-
raumvermietern in die Beitragspfl icht einbezogen 
(die Dauervermietung von Wohnraum ist dagegen 
gesondert befreit). Umsatzsteuerbefreite Kleinun-
ternehmer oder solche, die in die Regelbesteuerung 
optiert haben, sind dann beitragspfl ichtig, wenn sie 
in die Beitragsgruppen 1 und 2 fallen (zu den Bei-
tragsgruppen siehe unten) oder ihr Jahresumsatz 
30.000,00 Euro übersteigt. 

Umsätze, die in keinem Zusammenhang mit dem 
Fremdenverkehrsnutzen des Tourismusgebietes 
stehen, sind nicht Bestandteil der Beitragsgrund-
lage: Dazu zählen insbesondere unternehmerische 
Lieferungen an einen Ort außerhalb des Landes 
Salzburg und nicht im Bundesland Salzburg er-
brachte sonstige Leistungen (mit Ausnahme des 
Güter- und Personentransports in Österreich). Der 
Abzug solcher Positionen muss spätestens in der 
Beitragserklärung erfolgen.5

Bei der Bemessung von „Spezialfällen“ wie 
insbesondere Kredit- und Finanzinstituten, Versi-
cherungsunternehmen, Reisebüros und Mobilfunk-
netzbetreibern gibt es Sondervorschriften.6

3. Tarif 
Die Höhe des Beitrages ist nach der Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofes entsprechend 
dem Fremdenverkehrsnutzen der jeweiligen Bran-
che unter Beachtung der jeweiligen lokalen touris-
tischen Gegebenheiten abzustufen. Der Salzburger 
Verbands- und Tourismusbeitrag wird deshalb 
aus dem beitragspfl ichtigen lokalen Umsatz (zur 
Ermittlung siehe oben 2.) und einem tourismus-
indizierten Tarifsatz, dessen Ausmaß davon 
abhängig ist, in welche Ortsklasse der Tourismus-
verband eingereiht und in welche Beitragsgruppe 
die ausgeübte Tätigkeit eingestuft ist, ermittelt. 
Der Tarif orientiert sich also zum einen an der 

Ortsklasse: Die Tourismusverbände sind anhand 
ihrer Tourismusintensität in drei Ortsklassen (A, B 
und C) eingeteilt. Die Zugehörigkeit eines Touris-
musverbandes zu einer Ortsklasse richtet sich dabei 
grundsätzlich nach dem Verhältnis der Einwohner-
zahl zur Zahl der Fremdennächtigungen in seinem 
Gebiet (Ausnahme: Stadt Salzburg – jedenfalls 
Ortklasse C).7  

Zum anderen orientiert sich der Tarif an der 
branchenbezogenen Beitragsgruppe, in die die 
beitragspfl ichtige Person eingestuft ist. Die Berufs-
gruppen sind dazu in sieben Beitragsgruppen (1 bis 
7) eingeteilt. Für die Einreihung in die einzelnen 
Beitragsgruppen ist das Verhältnis des von der ein-
zelnen Berufsgruppe nach allgemeinen wirtschaft-
lichen Erfahrungen aus dem Tourismus erzielten 
Erfolges zum entsprechenden Gesamterfolg aller 
Berufsgruppen unter Beachtung der branchen- und 
ortstypischen Umsatzstruktur maßgebend.8  

Die konkrete Einstufung der jeweiligen Touris-
musverbände in eine bestimmte Ortsklasse erfolgt 
ebenso wie die konkrete Einstufung der jeweiligen 
Branche in eine bestimmte Beitragsgruppe im 
Verordnungsweg.9  

Der beitragspfl ichtige Umsatz wird im Ergebnis also 
mit einem nach Beitragsgruppen abgestuften Pro-
millesatz multipliziert. Dieser beträgt 3,6 Promille 
für die Beitragsgruppe 1 und vermindert sich bis 
zur Beitragsgruppe 7 auf 0,3 Promille. Bei Vorliegen 
eines außerordentlichen Bedarfs für eine Projekt-
fi nanzierung oder zum notwendigen Haushalts-
ausgleich kann die Vollversammlung eines jeden 
Tourismusverbandes befristete Erhöhungen bis 
zum Vierfachen der angeführten Promillesätze be-
schließen. Der Mindestbeitrag beträgt 25,00 Euro, 
sofern ein beitragspfl ichtiger Umsatz vorhanden 
und keine befristete Erhöhung der Promillesätze 
beschlossen worden ist.10

4 Konkret heißt es in § 35 des Salzburger Tourismusgesetzes: „Ausgenommen sind … 
die gemäß § 6 UStG 1994 steuerfreien Umsätze und die nach Artikel 6 des Anhangs 
zum UStG 1994 steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Umsätze.“

5 Konkret heißt es in § 32 des Salzburger Tourismusgesetzes: „Nach Abgabe der 
Beitragserklärung kann von der Abzugsmöglichkeit nicht mehr Gebrauch genommen 
werden.“ Siehe dazu § 36 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

6 Siehe dazu § 36 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

7 Siehe dazu § 34 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

8 Siehe dazu § 32 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

9 Siehe dazu die Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 17.12.2015 über die 
Ortsklasseneinteilung auf Grund des Salzburger Tourismusgesetzes 2003 (Ortsklas-
senverordnung 2016), Landesgesetzblatt Nr 113/2015, zuletzt geändert durch Lan-
desgesetzblatt Nr 73/2019 und die Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 
20.9.2016, mit der auf Grund des Salzburger Tourismusgesetzes die Beitragsgruppen 
für die einzelnen Berufsgruppen bestimmt werden (Beitragsgruppenverordnung), Lan-
desgesetzblatt Nr 24/1986, zuletzt geändert durch Landesgesetzblatt Nr 101/2015. 

10 Siehe dazu § 39 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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In Gemeinden, in denen kein Tourismusver-
band besteht, haben die als Pflichtmitglieder eines 
solchen in Betracht kommenden unternehmerisch 
tätigen Personen Tourismusbeiträge im Ausmaß 
von 40 % des Verbandsbeitrages zu leisten, der bei 
Bestehen eines Tourismusverbandes zu erbringen 
wäre. Der Mindestbeitrag beträgt 10,00 Euro, so-
fern ein beitragspflichtiger Umsatz vorhanden ist.11  

4. Steuerschuldner 
Schuldner des Beitrages ist das Pflichtmitglied bzw 
das freiwillige Mitglied. 

Pflichtmitglieder sind alle Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die im Land Salzburg eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstän-
dig nach den Regeln des Umsatzsteuergesetzes 
ausüben und zu diesem Zweck in einer Gemeinde 
des Landes grundsätzlich einen Sitz oder eine 
Betriebsstätte haben. Freiwillige Mitglieder sind 
Personen, die nicht Pflichtmitglieder eines Tou-
rismusverbandes sind und auf ihren Antrag durch 
Beschluss des Ausschusses in den Tourismusver-
band aufgenommen worden sind.12   

5. Erhebung und Einhebung 
Vorschreibung, Überprüfung und Einbringung der 
Beiträge obliegen dem Landesabgabenamt bzw 
der Landesregierung als sachlich in Betracht 
kommender Oberbehörde.13 Die Behörden haben in 
Vollziehung dieser Zuständigkeit grundsätzlich die 
Bundesabgabenordnung (BAO) als Verfahrens-
recht anzuwenden.14  

Jedes Pflichtmitglied hat in der Regel bis 31. Mai 
eines jeden Jahres dem Landesabgabenamt elekt-
ronisch eine Beitragserklärung zu übermitteln.15 
Den Beitragspflichtigen wird dazu üblicherweise 
ein Beitragserklärungsformular zugesandt,  
welches ausgefüllt und mit Beilagen versehen  
(Umsatzsteuerbescheid, Aufgliederung der bei-
tragspflichtigen und beitragsfreien Umsätze, etc.) 

zu retournieren ist. Vielfach wird damit die steuer-
liche Vertretung beauftragt bzw. zu Rate gezogen. 

Die Fälligkeit des sich aus der Beitragserklärung 
ergebenden Beitrags ist grundsätzlich der 15. Juni 
des jeweiligen Jahres. 16

Ist die beitragspflichtige Person hinsichtlich der 
Abgabe der Beitragserklärung oder der Entrichtung 
des Beitrags säumig, stehen dem Landesabgaben-
amt grundsätzlich die Sanktionsmöglichkeiten 
der Bundesabgabenordnung 17 zur Verfügung. 

Für das Beschwerdeverfahren und für Rechts-
kraftdurchbrechungen gelten gleichfalls die 
Regeln der Bundesabgabenordnung.18 Im außer-
ordentlichen Rechtsweg (Revision an den Verwal-
tungsgerichtshof bzw Beschwerde an den Verfas-
sungsgerichtshof ) ist das Verwaltungs- bzw das 
Verfassungsgerichtshofgesetz einschlägig. 

Die grundlegenden Informationen zur Überprü-
fung der Beiträge erhält das Landesabgabenamt 
vom Finanzamt, den Gewerbebehörden, Gemein-
den und Tourismusverbänden. Darüber hinaus 
haben die Pflichtmitglieder alle Umstände, die für 
die Beitragsberechnung von Bedeutung sind, dem 
Landesabgabenamt binnen einem Monat nach 
Aufforderung bekannt zu geben und auf Verlangen 
entsprechend nachzuweisen. 

Eine erforderliche zwangsweise Einbringung 
der Beiträge erfolgt auf Grundlage der Abgaben-
exekutionsordnung. 

Hinterziehungen und Verkürzungen von Beiträgen 
sowie die Nichteinreichung von Beitragserklärungen 
stellen Verwaltungsübertretungen dar, die mit 
Geld- bzw Ersatzfreiheitsstrafen zu ahnden sind.19 

STB. PROF. DR. PETER PÜLZL, LL.M.

11 Siehe dazu § 43 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

12 Siehe dazu § 2 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

13 Siehe dazu § 41 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

14 Siehe dazu § 56 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

15 Siehe dazu § 40 des Salzburger Tourismusgesetzes. 

16 Coronabedingte Stundungen werden unter bestimmten Voraussetzungen gewährt 
(spürbare Umsatzrückgänge aufgrund von Corona als zentrale Voraussetzung). 

17 Z.B: Auferlegung eines Verspätungszuschlages, Festsetzung eines Säumniszu-
schlages, Androhung und ggf Verhängung einer Zwangsstrafe, etc.

18 Das sind insbesondere die §§ 243 BAO („Ordentliche Rechtsmittel“) und §§ 293 BAO 
(„Sonstige Maßnahmen“). 

19 Siehe dazu § 58 des Salzburger Tourismusgesetzes. 
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Es freut uns sehr, dass dem Vorsitzenden des Tiroler Fachsenats für Steuerrecht, Peter 
Pülzl, die besondere Ehre zu Teil wurde, vom Bundespräsidenten den Berufstitel Professor 
verliehen bekommen zu haben. Peter Pülzl hält seit 1998 durchgehend, regelmäßig und sehr 
intensiv Fachvorträge im wissenschaftlichen sowie im Steuerberatungs-, Banken-, Kom-
munal- und Vereinsbereich. Seit 2002 fi nden ebenfalls regelmäßig Fachlehrveranstaltun-
gen an der Universität Innsbruck mit Peter Pülzl als Referenten statt. 

Für die Kammer der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer (KSW) übt er etliche Funktionen aus und zwar
• als Mitglied mehrerer Arbeitsgruppen des 

Fachsenats für Steuerrecht und für Arbeits- 
und Sozialrecht der KSW, 

• als Vorsitzender des Tiroler Fachsenats für 
 Steuerrecht, 
• als Prüfungskommissar, 
• als Zuständiger für die wissenschaftliche Koordi-

nation und Direktion des Universitätslehrganges 
„Steuerrecht, Rechnungslegung und Rechnungs-
wesen“, der Universität Innsbruck und 

• als Mitglied des Kontaktkomitees 
Finanzverwaltung/KSW Tirol. 

Parallel zu seiner hervorragenden Vortragstätigkeit, 
die österreichweit für ausgezeichnete Reputation 
gesorgt hat, stellt Peter Pülzl seine Fachkenntnisse im 

Rahmen zahlreicher facheinschlägiger Publikationen 
zur Verfügung. Besonders hervorgehoben darf auch 
hier das im Linde Verlag erschienene Buch zum 
„Tiroler Tourismusgesetz – Kommentar zum Beitrags-
recht“ werden, an dessen Verwirklichung Peter Pülzl 
in seiner Funktion als Vorsitzender des Tiroler Fachse-
nats für Steuerrecht maßgeblich mitgewirkt hat.

Dass dieses enorme Schaffen nun eine angemessene 
Würdigung und ein Zeichen der Wertschätzung in 
Form der Verleihung des Professorentitels gefunden 
hat, freut uns ganz besonders. Gleichzeitig hoffen 
wir, dass Professor Pülzl noch viele Jahre für 
unseren Berufsstand so aktiv sein wird und wir mit 
ihm noch viele Projekte umsetzen können. 

Wir freuen uns über die gegenseitige Wertschätzung 
und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

VERLEIHUNG DES BERUFSTITELS PROFESSOR AN PETER PÜLZL  

Landesvizepräsident Helmut Schuchter und Landespräsident Klaus Hilber stoßen auf 
die Verleihung des Berufstitels Professor mit Peter Pülzl an. Foto: KSW Landesstelle Tirol 

StB Mag. Thomas Fritzenwallner, StB Heinrich Fritzenwallner, StB Hermann Gandler, 
StB Prof. Dr. Peter Pülzl, LL.M., StB Mag. Julian Holleis

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

Halbjahresabschreibung für kurz vor Jahresende getätigte Investitionen 
Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend 
gemacht werden. Erfolgt die Inbetriebnahme des neu angeschaff ten Wirtschaftsguts noch kurzfristig bis 
zum 31.12.2021, steht eine Halbjahres-AfA zu. 

STEUERSPAR TIPP!
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BETTINA 
WECHSELBERGER 
UND ANDREAS EDER  
zur Geburt ihrer Tochter Antonia 
Im Juli 2021 

MELANIE UND 
ANTON MANZL-
RAINSBERGER 
zur Geburt ihres Sohnes 
Noah im Juni 2021

STB MAG. (FH) 
VIKTORIA UND  
CHRISTIAN 
EMBERGER 
zur Geburt ihrer Töchter  
Josefine und Florentina  
im Februar 2021 

ELENA SCHÖPPL UND 
MANUEL SCHARLER 

zur Geburt ihres Sohnes Lorenz  
im Oktober 2021  

PATRICIA UND 
MARKUS LEITER 

zur Geburt ihres Sohnes Jakob 
Maximilian im Juni 2021

PIA PATSCH 
UND STEFAN 
VERKOEIJEN   
zur Geburt ihrer 
Tochter Yara Paulina  
im August 2021 

WIR GRATULIEREN

ZUR GEBURT
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www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

Mit vereinten Kräften und Anstrengungen gesund 
durch die Krise gekommen zu sein, langjährige Mit-
arbeiter/Innen zu ehren, zu bestandenen Prüfungen 
zu gratulieren, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen gewonnen zu haben und neue Erdenbürger zu 
begrüßen, all „dies“ nahmen die Geschäftsführer 
StB Mag. Thomas Fritzenwallner und StB Mag. 
Julian Holleis der Fritzenwallner- Gandler Steuer-
beratungsgesellschaft zum Anlass und haben die 

Partner und Mitarbeiter/Innen zur Sommerfeier im 
Restaurant Waldvogel in Bramberg eingeladen.  

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir diesen 
Tag im herrlichen Ambiente des Restaurant Waldvogel 
bei guten Gesprächen und leckeren Grillspezialitäten 
wieder einmal so richtig genießen. 

Alle Mitarbeiter/Innen möchten sich 
auf diesem Wege nochmals recht herzlich 
für die Einladung bedanken. 

SOMMERFEIER IM RESTAURANT WALDVOGEL

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  
Wirtschaftsgüter mit Anschaff ungskosten bis 800 Euro können im Jahr der Anschaff ung voll abge-
schrieben werden. Daher sollten Sie diese noch bis zum Jahresende anschaff en, wenn eine Anschaff ung 
für (Anfang) 2022 ohnehin geplant ist.  

Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern ist die Verausgabung maßgeblich. 

STEUERSPAR TIPP!

Registrierkasse 
Bei Verwendung einer Registrierkasse ist mit Ende des Kalenderjahres (auch bei abweichenden Wirtschaftsjah-
ren) ein signierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) auszudrucken, zu prüfen und aufzubewahren. 

Die Überprüfung des signierten Jahresbelegs ist verpfl ichtend (laut BMF-Info bis spätestens 15. Februar des 
Folgejahres) und kann manuell mit der BMF-Belegcheck-App oder automatisiert durch Ihre Registrierkasse 
durchgeführt werden. 

Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfassungsprotokoll extern zu speichern und aufzubewahren. 

STEUERSPAR TIPP!
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WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT, EIN FROH ES FEST, EINEN GUTEN RUTSCH UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2022!
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WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT, EIN FROH ES FEST, EINEN GUTEN RUTSCH UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2022!
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  WIR WÜNSCHEN 

GESEGNETE
 WEIHNACHTENUND EIN 

ERFOLGREICHES UND GESUNDES
   JAHR 2022

Wann wird eine antragslose Arbeitnehmer-
veranlagung durchgeführt?
• Wenn aufgrund der Aktenlage anzunehmen ist, 

dass im Vorjahr ausschließlich lohnsteuerpfl ichtige 
Einkünfte bezogen wurden,

• wenn eine Steuergutschrift zu erwarten ist und
• wenn aufgrund der Aktenlage nicht anzunehmen 

ist, dass noch zusätzliche Kosten geltend gemacht 
werden, wie z.B. Werbungkosten, Sonderausgaben 
(außer die bereits automatisch übermittelten Son-
derausgaben, wie Kirchenbeitrag und Spenden), 
außergewöhnliche Belastungen, Absetzbeträge 
(Unterhalts-, Alleinverdiener-, Alleinerzieherab-
setzbetrag) oder Familienbonus Plus

ANTRAGSLOSE ARBEITNEHMERVERANLAGUNG – TEIL 1
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www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

Wie erfahre ich, ob ich aufgrund einer 
antragslosen Arbeitnehmerveranlagung 
eine Steuergutschrift erhalte?
In der zweiten Jahreshälfte bekommt man ein Infor-
mationsschreiben, wenn das Finanzamt festgestellt 
hat, dass die Voraussetzungen für eine antragslose 
Arbeitnehmerveranlagung zum ersten Mal vorlie-
gen. Es sind die Kontodaten zu prüfen und mögliche 
Änderungen zu melden. Falls in dem Schreiben noch 
keine Kontodaten angegeben sind, kann man hier die 
Bankverbindung bekanntgeben. Der Bescheid wird 
dann automatisch erstellt und die Gutschrift auf das 
Konto ausbezahlt. Man kann mit diesem Informati-
onsschreiben auch auf die antragslose Arbeitnehmer-
veranlagung verzichten!

Warum erfolgt bei einer antragslosen 
Arbeitnehmerveranlagung die Auszahlung 
der Steuergutschrift erst im 2. Halbjahr 
des Folgejahres?
Das Finanzamt wartet ab, ob für das Vorjahr eine 
Steuererklärung eingereicht wird, in der zusätzliche 
Abzugsposten (siehe oben) geltend gemacht werden 

oder noch andere Einkünfte (z.B. die Vermietung 
einer Wohnung) angegeben werden.

Muss die Steuererklärung bis Juli des Folge-
jahres abgegeben werden, um eine antragslo-
se Arbeitnehmerveranlagung zu vermeiden?
Nein, durch die Einbringung der Steuererklärung 
für das betreff ende Jahr kann eine bereits erfolgte 
antragslose Arbeitnehmerveranlagung aufgehoben 
werden (innerhalb einer Frist von fünf Jahren). 
Das Recht, zusätzliche Abzugsposten (wie z.B. 
Werbungkosten, außergewöhnliche Belastungen, 
Absetzbeträge) geltend zu machen, bleibt auch nach 
einer antragslosen Arbeitnehmerveranlagung 
unverändert bestehen.

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie noch mehr 
über die antragslose Arbeitnehmerveranlagung!
Nähere Infos erhalten Sie gerne bei uns im Büro!

Ansprechpartnerin:
Martina Dreier, T. 06565 6598-393
m.dreier@gruber-partner.at

IT Security und Awareness

Cloud-Lösungen/ Digitalisierung

IT-Netzwerke

Datensicherheit/DSGVO

IHR PROFESSIONELLER EDV-PARTNER
IM OBERPINZGAU!

OpIT GmbH Gerlosstraße 17 A-5730 Mittersill  +43 (0)6562 210 10  office@opit.at  www.opit.at

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen für Ihr Unternehmen.
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MARIA 
TRENKWALDER
zum 35-jährigen 
Dienstjubiläum 
im Juli 2021

ANDREA 
HOLLAUS  
zum 20-jährigen 
Dienstjubiläum 
im Juni 2021 

MARGIT 
WIESER  

zum 25-jährigen 
Dienstubiläum 

im März 2021

KURT 
SCHÖPPL   

zum 20-jährigen 
Dienstjubiläum 

im Juni 2021 

WIR GRATULIEREN

STB. PROF. DR.  
PETER PÜLZL, L.L.M.
zur Verleihung des 
Berufstitels „Professor“, 
im April 2021
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Nach einigen Terminverschiebungen hat der Gesetzgeber nun festgelegt, dass für Arbeiter 
dieselben Kündigungsbestimmungen wie für Angestellte eingehalten werden müssen. 
Somit gelten für Arbeiter seit 01.10.2021 die gleichen Kündigungstermine und -fristen wie 
für Angestellte. Diese Bestimmungen sind im § 1159 ABGB zu fi nden und gelten für neu 
eintretende Mitarbeiter sowie für bereits vor dem 01.10.2021 beschäftigte Dienstnehmer. 

Die Kündigungsfristen für Arbeitgeberkündigungen sind also für Arbeiter und Angestellte seit 01.10.2021 
(sofern nicht im Kollektivvertrag anders vereinbart): 

bis zum vollendeten 2. Dienstjahr 6 Wochen 

nach dem vollendeten 2. Dienstjahr 2 Monate 

nach dem vollendeten 5. Dienstjahr 3 Monate 

nach dem vollendeten 15. Dienstjahr 4 Monate 

nach dem vollendeten 25. Dienstjahr 5 Monate 

Außerdem müssen die gesetzlichen Kündigungs-
termine bei Arbeitgeberkündigungen eingehalten 
werden (sofern nicht im Kollektivvertrag anders 
vereinbart). Diese Kündigungstermine sind immer 
am Quartalsende (31. März, 30. Juni, 30. September, 
31. Dezember). 
In den Kollektivverträgen können aber durchaus 
abweichende Regelungen festgelegt sein. Dies ist 
vor allem bei Saisonbetrieben der Fall. In manchen 

Kollektivverträgen gelten auch die bisherigen Be-
stimmungen unverändert weiter (z.B. Baugewerbe).
Wird die Kündigung nicht rechtzeitig ausgespro-
chen bzw. wird die Kündigungsfrist (= Zeitraum 
zwischen Zustellung der Kündigung und dem Kün-
digungstermin) nicht eingehalten, ist die Kündi-
gung erst zum nächstmöglichen Kündigungstermin 
möglich. Kündigungstermin ist immer der letzte Tag 
des Arbeitsverhältnisses.  

Übersichtstabelle – Kündigungsbestimmungen Arbeiter ab 01.10.2021:

Kollektivvertrag Saisonbranche Aussage 

Handel 
Arbeiter 

Nein 

Ab 01.10.2021 gelten die Kündigungsbestimmungen des § 1159 ABGB. 
Der Kollektivvertrag regelt:
1. den 15. und Monatsletzten als Kündigungstermin für Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer 
2. verpflichtend für Arbeitnehmer eine Kündigungsfrist von 1 Monat

Gastgewerbe 
Arbeiter 

Ja, 
aber Achtung 

Im Kollektivvertrag gibt es keine abweichende Regelung zu den 
neuen Kündigungsbestimmungen. Allerdings ist das Gastgewerbe 
als Saisonbranche anzusehen und somit sollen die bisherigen 
Kündigungsbestimmungen weiterhin gültig sein. 
Zu beachten ist allerdings, dass hierzu immer noch Diskussionen 
geführt werden und die Rechtslage noch nicht eindeutig klar ist. 

ANGLEICHUNG DER KÜNDIGUNGSBESTIMMUNGEN 
AB 01.10.2021 

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

STB. PROF. DR. 
PETER PÜLZL, L.L.M.
zur Verleihung des 
Berufstitels „Professor“, 
im April 2021
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Kollektivvertrag Saisonbranche Aussage 

Metallgewerbe  
Arbeiter 

Nein/ 
Ja (Spengler) 

Ab 01.10.2021 gelten für Arbeitgeberkündigungen die Fristen des  
§ 1159 ABGB. Zusätzlich regelt der Kollektivvertrag den 15. und  
Monatsletzten als Kündigungstermin für den Dienstgeber. 

Für Arbeitnehmerkündigungen ändert sich nichts.  
Es gelten dieselben Bestimmungen wie bisher.  

ACHTUNG: Für Spengler gibt es im Kollektivvertrag  
Sonderbestimmungen, auf die man achten muss. 

Baugewerbe  
Arbeiter  

Ja, 
aber Achtung 

Da im Kollektivvertrag nichts Abweichendes zu § 1159 ABGB  
geregelt ist und die Baubranche als Saisonbranche anzusehen ist,  
gelten weiterhin die Kündigungsbestimmungen wie bisher. 

Güterbeförderungs- 
gewerbe Arbeiter  

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen. 

Bauhilfsgewerbe  
Arbeiter 

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen. 

Gebäudereiniger 
Arbeiter 

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen bis 31.12.2021. 

Kleintransportgewerbe 
Arbeiter 

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen. 

Personenbeförderung 
Arbeiter 

Nein 
Ab 01.10.2021 gelten die Kündigungsbestimmungen des § 1159 ABGB.  
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt der Kollektivvertrag  
abweichend den 15. und Monatsletzten als Kündigungstermin. 

Spediteure  
Arbeiter 

Nein 
Ab 01.10.2021 gelten die Kündigungsbestimmungen des § 1159 ABGB.  
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt der Kollektivvertrag  
abweichend den 15. und Monatsletzten als Kündigungstermin. 

Maler  
Arbeiter 

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen. 

Dachdecker  
Arbeiter 

Ja 
Abweichend zu § 1159 ABGB regelt der Kollektivvertrag  
weiterhin die bisherigen Kündigungsbestimmungen. 

Zahntechniker  
Arbeiter 

Nein 
Ab 01.10.2021 gelten die Kündigungsbestimmungen des § 1159 ABGB.  
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt der Kollektivvertrag  
abweichend den 15. und Monatsletzten als Kündigungstermin. 

Persönliche Dienstverhinderung 

Wenn der Arbeitnehmer durch wichtige, seine 
Person betreffende Gründe für eine verhältnismäßig 
kurze Zeit an der Ausführung seiner Arbeit verhin-
dert ist, kann Anspruch auf eine Freistellung von der 
Arbeit unter Fortzahlung des Entgelts bestehen. Für 
den Entgeltfortzahlungszeitraum wird von längs-
tens einer Woche pro Anlassfall ausgegangen. Der 
Zeitraum für die Entgeltfortzahlung kann aber im 
Einzelfall, bei entsprechender Begründung auch ein 
längerer sein. Die Bestimmungen für die Entgeltfort-
zahlung bei Arbeitsverhinderung sind im § 8 Abs 3 
AngG für die Angestellten und im § 1154b Abs 5 ABGB 
für Arbeiter geregelt.  

Grundsätzlich gilt für den Arbeitnehmer, jegliche 
Termine außerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen 
um ein Dienstversäumnis zu verhindern.  

In vielen Kollektivverträgen sind einzelne Dienstver-
hinderungsgründe aufgelistet, diese sind aber nur 
demonstrativ. In einzelnen Fällen kann es durchaus 
sein, dass für jemanden ein gesetzlicher Dienstver-
hinderungsgrund entsteht, welcher nicht im Kollek-
tivvertrag angeführt ist und somit ein Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts besteht.  
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WIR GRATULIEREN

ELENA PÜLZL 
zur mit Auszeichnung 
bestandenen Lehr-
abschlussprüfung 
zur Bürokauff rau 
im Juli 2021 

PATRICIA 
NEVEUX 

zur bestandenen 
Prüfung zur diplo-

mierten Buchhalterin 
im Juli 2021 

SABRINA 
MAYERHOFER 

zur mit Auszeichnung 
bestandenen Prüfung 

zur diplomierten 
Buchhalterin

im Juli 2021

PHILIPP 
FRAUENSCHUH 
zur mit Auszeichnung 
bestandenen Prüfung 
zum diplomierten 
Buchhalter 
im Juli 2021

MANUEL KANTNER    
zur erfolgreich bestandenen 
Prüfung zum diplomierten 
Buchhalter im Oktober 2021

ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

Vorzeitige Abschreibung bei Gebäuden 
Für Gebäude, die nach dem 30.06.2020 angeschaff t oder hergestellt worden sind, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen im ersten Jahr die Abschreibung höchstens das Dreifache des bisher gültigen Prozentsat-
zes, im Folgejahr höchstens das Zweifache betragen. Die Halbjahresabschreibungsregelung ist dabei nicht 
anzuwenden, sodass auch bei Anschaff ung, Herstellung oder Einlage im zweiten Halbjahr der volle Jahres-
AfA-Betrag aufwandswirksam ist. 

STEUERSPAR TIPP!
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Voraussichtliche Werte in der Lohnverrechnung für das Jahr 2022 

Die Niedrigpension wird mit 01.01.2022 um 3 % 
erhöht. Dadurch beträgt die Mindestpension (Aus-
gleichszulagenrichtsatz für alleinstehende Personen) 
ab 01.01.2022 voraussichtlich 1.030,49 Euro.  

Das Existenzminimum leitet sich von der Mindest- 
pension ab und deshalb gelten ab 01.01.2022 voraus-
sichtlich folgende Lohnpfändungswerte: 

DIE SOZIALVERSICHERUNG FÜR DAS JAHR 2022 

Werte 2021
voraussichtliche 

Werte 2022

Aufwertungszahl 1,033 1,021

Geringfügigkeitsgrenze monatlich € 475,86 € 485,85

Grenzwert für DGA monatlich € 713,79 € 728,78

Höchstbeitragsgrundlage täglich € 185,00 € 189,00

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 5.550,00 € 5.670,00

Höchstbeitragsgrundlage
jährlich 
Sonderzahlungen

€ 11.100,00 € 11.340,00

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich freie Dienstnehmer 
ohne Sonderzahlungen

€ 6.475,00 € 6.615,00

Existenzminimum 2022 Monatlich Wöchentlich Täglich 

Allgemeiner Grundbetrag € 1.030,00 € 240,00 € 34,00 

Erhöhter allgemeiner Grundbetrag € 1.202,00 € 280,00 € 40,00 

Unterhaltsgrundbetrag € 206,00 € 48,00 € 6,00 

Höchstberechnungsgrundlage € 4.120,00 € 960,00 € 137,00 

Absolutes Geldexistenzminimum 

bei normaler Pfändung 

bei Unterhaltspfändung 

 

€ 515,00 

€ 386,25 

€ 120,00 

€ 90,00 

€ 17,00 

€ 12,75 

IHR TEAM DER PERSONALVERRECHNUNG

ALV-Beitrag Dienstnehmeranteil niedriges Entgelt Grenzwerte

0 % bis € 1.828,00

1 % über € 1.828,00 bis € 1.994,00

2 % über € 1.994,00 bis € 2.161,00

3 % über € 2.161,00 
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www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

SIMON 
SCHÖPP 

zum 30. Geburtstag 
im Juni 2021 

BARBARA STEMPER-ROTH  
zum 40. Geburtstag 
im Juli 2021 

CHRISTINA UND 
CHRISTOPH 

SCHRANZ 
zur Hochzeit 

im Oktober 2021 

KRISTA UND MARCO 
ALTENBERGER  
zur Hochzeit 
im August 2021 

MONIKA UND 
HERBERT FANKHAUSER

zur Hochzeit im Juni 2021

WIR GRATULIEREN

WIR GRATULIEREN

ZUM GEBURTSTAG

ZUR HOCHZEIT
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Die sogenannten „Beschwerdezinsen“ sollen den Steuerpflichtigen einen  
Zinsausgleich liefern, sofern eine Abgabenschuldigkeit durch das Gericht  
(nachträglich) herabgesetzt wird. 

Voraussetzung ist dabei jedoch, dass die jeweilige 
Abgabe bereits entrichtet wurde. Das bereitet etwa 
dann Probleme, wenn der Steuerpflichtige gerichtlich 
einen (höheren) Vorsteuerüberhang zugesprochen 
bekommt, weil hierbei keine Abgaben entrichtet, 
sondern die Vorsteuerüberhänge in Form einer 
Gutschrift auf dem Abgabenkonto gutgeschrieben 
wurden. Ob der Steuerpflichtige einen Anspruch auf 
Verzinsung hat, wenn die zuständige Finanzverwal-
tung die Vorsteuerüberschüsse bzw. Umsatzsteuer-
guthaben nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
ausbezahlt, war lange fraglich. 
 
In einer kürzlich ergangenen Entscheidung hatte sich 
der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Der Steuerpflichtige machte 
einen Vorsteuerüberschuss von rund 60.000 Euro 
geltend. Die Finanzverwaltung stellte einen geringe-
ren Vorsteuerüberschuss fest, woraufhin der Steuer-
pflichtige Beschwerde erhob. Das Gericht bestätigte 
das Begehren des Steuerpflichtigen, der darauf-
hin für den nicht gutgeschriebenen Betrag (rund 
45.000 Euro) Beschwerdezinsen beantragte. Dieser 
Antrag wurde vom zuständigen Finanzamt mit der 
Begründung, es wäre keine Abgabe entrichtet wor-
den, abgewiesen. Da das Gericht die Abweisung des 

Antrags für rechtens hielt, erhob der Steuerpflichtige 
(ordentliche) Revision beim VwGH. Zur Lösung des 
Problems verweist der VwGH in seiner Entscheidung 
auf die einschlägige Judikatur des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH). Hinsichtlich des Zinsanspruchs 
auf Vorsteuerüberschüsse bzw. Umsatzsteuergut-
haben sprach der EuGH aus, dass finanzielle Ver-
luste aufgrund einer verspäteten Erstattung durch 
Zahlung von Verzugszinsen ausgeglichen werden 
müssen. Die Höhe des anwendbaren Zinssatzes ist 
dabei aus dem nationalen Recht des jeweiligen Mit-
gliedstaates zu entnehmen. 
 
Auf Basis dieser Erwägungen des EuGH stellt der 
VwGH fest, dass zwar keine Norm für die Verzinsung 
von Vorsteuerüberschüssen bzw. Umsatzsteuer-
guthaben vorhanden ist, sich aus den vorhandenen 
Zinstatbeständen aber dennoch eine Verpflichtung 
zur Verzinsung von Vorsteuerüberschüssen bzw. 
Umsatzsteuerguthaben ergeben würde. Da sämtliche 
Regelungen einen Zinssatz von zwei Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz vorsehen, ist dieser auch auf 
Umsatzsteueransprüche anzuwenden. Im zugrun-
deliegenden Fall bestand daher schlussendlich der 
Zinsanspruch zu Recht. 

Quelle: Website Fritzenwallner-Gandler – 
Steuernews für Klienten by atikon.com.

SIND VORSTEUERÜBERSCHÜSSE BZW.  
UMSATZSTEUERGUTHABEN ZU VERZINSEN,  
WENN DIESE NICHT RECHTZEITIG AUSBEZAHLT WERDEN?  

Glättung der Progression bzw. Gewinnverlagerung 
bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt (mit Ausnahmen) das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Dabei ist darauf zu 
achten, dass grundsätzlich nur Zahlungen ergebniswirksam sind (den Gewinn verändern) und nicht der 
Zeitpunkt des Entstehens der Forderung oder Verbindlichkeit, wie dies bei der doppelten Buchhaltung (= 
Bilanzierung) der Fall ist. Beim Zufluss-Abfluss-Prinzip sind insbesondere für regelmäßig wiederkehrende 
Einnahmen und Ausgaben die Regelungen zur fünfzehntägigen Zurechnungsfrist zu beachten. 

STEUERSPAR TIPP!
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